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Auf Basis Ihrer Angaben passen wir Ihren Beitrag ab sofort an. Zahlungseingänge bis 31.12.2019 werden berücksichtigt. Änderungen für das Zulageverfahren sind über den Zulageantrag bzw. bei Teilnahme am Dauerzulageverfahren über das Datenkontrollblatt erforderlich.
Haben Sie Fragen beim Ausfüllen?Wir sind montags bis freitags von 08:00 - 18:00 Uhrfür Sie erreichbar unter Telefon 0800 533-1171 
oder Telefax 0611 533-5029
Bitte ausfüllen und unterzeichnet zurücksenden an:                          
R+V Lebensversicherung AG
Raiffeisenplatz 1	
65189 Wiesbaden
Familienstand:
Wird für den Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner ein 
separater Vertrag mit mindestens 60 EUR pro Jahr bespart?
Kinderzulage können Sie für die Kinder beantragen, für die Sie Kindergeld erhalten. Wird für Ihren Ehegatten* ein separater Vertrag bespart, können auch dessen Vertrag Kinder zugeordnet werden. Bitte beachten Sie, dass jedes Kind nur einmal zugeordnet werden kann.
Kinder
Kinder
Wie viele ab 2008 geborene Kinder werden
Kinder
Kinder
Wie viele vor 2008 geborene Kinder werden
* Entsprechendes gilt für eingetragene Lebenspartner
Art der Zulageberechtigung
für den Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner:
Kinder
Kinder
Kinderzulage können Sie für die Kinder beantragen, für die Sie Kindergeld erhalten.
Bitte prüfen Sie anhand unserer Hinweise, ob Sie wirklich zum Personenkreis der mittelbar Zulagenberechtigten gehören.
Auf Basis Ihres rentenversicherungspflichtigen Brutto-Vorjahreseinkommens ermitteln wir den erforderlichen Eigenbeitrag. 
Für Empfänger von Besoldung sind die Dienstbezüge zuzüglich Dienstzulagen zugrunde zu legen. Bitte geben Sie 0 EUR an, wenn Sie 
z. B. im Erziehungsurlaub waren. Bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft nach § 13 EStG sind die Werte aus dem Steuerbescheid 
für das Jahr 2017 maßgebend.
EUR
Welchen Beitrag möchten Sie über das gesamte Kalenderjahr zahlen?                                                                                            
Wenn Sie die Option „Mindesteigenbeitrag“ oder „Höchster förderfähiger Altersvorsorgebeitrag“ anwählen und auf das Feld „Beitrag berechnen“ klicken, 
sehen Sie auf der Folgeseite, wie sich Ihr Eigenbeitrag berechnet.
Unterschrift Versicherungsnehmer (falls minderjährig gesetzlicher Vertreter)
Datum 
EUR
*** Mir ist bewusst, dass sich dies nachteilig auf den Erhalt von Zulagen und die Nutzung der gezahlten Beiträge als Sonderausgaben auswirken kann.
** Siehe Meldung zur Sozialversicherung vom Arbeitgeber.
Art der Zulageberechtigung (Erläuterungen siehe Folgeseite)
für den Versicherungsnehmer:
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Berechnung des  jährlichen Mindesteigenbeitrags
Berechnung des  jährlichen höchsten förderfähigen Altersvorsorgebeitrags
Als mittelbar zulageberechtigte Person müssen Sie einen Eigenbeitrag von 60 EUR zahlen, damit Sie staatliche Zulagen erhalten. 
Volle Zulagen erhalten Sie nur dann, wenn Ihr unmittelbar zulageberechtigte Ehepartner seinen Altersvorsorgevertrag mit dem 
entsprechenden Mindesteigenbeitrag bespart.
Ergänzende Hinweise zum Beitragsanpassungsbogen
 
Art der Zulageberechtigung
Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen unmittelbar zulageberechtigten, mittelbar zulageberechtigten und nicht 
zulageberechtigten Personen.
 
·         Unmittelbar Zulageberechtigte müssen eigene Beiträge zahlen, um Zulagen zu erhalten.
·         Mittelbar Zulageberechtigte erhalten die Berechtigung abgeleitet über den Ehepartner/eingetragenen Lebenspartner. 
         Voraussetzung für den Erhalt der Zulagen ist, dass der mittelbar Zulageberechtigte seinen Vertrag mit mindestens 
         60 EUR          jährlich bespart und dass der unmittelbar zulageberechtigte Ehepartner/eingetragene Lebenspartner seinen 
         Altersvorsorgevertrag ausreichend bespart. Der mittelbar Zulageberechtigte kann seinen Vertrag auch mit mehr als 
         60 EUR besparen. Der höchste förderfähige Altersvorsorgebeitrag liegt für beide Ehepartner/eingetragenen Lebens-
         partner zusammen bei 2.160 EUR jährlich (inkl. aller Zulagen).
 
·         Nicht Zulageberechtigte erhalten keine staatliche Förderung durch Zulagen oder Sonderausgabenabzug.
 
Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im entsprechenden Kalenderjahr - zumindest zeitweise - in der inländischen 
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren.
 
Zu den unmittelbar Zulageberechtigten gehören insbesondere
 
 ·         In der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherte Arbeitnehmer und Auszubildende
 
 ·         Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (z. B. neben den versicherungspflichtigen 
         Landwirten auch deren versicherungspflichtige Ehegatten sowie ehemalige Landwirte, die unabhängig von einer Tätigkeit 
         als Landwirt oder mithelfender Familienangehöriger versicherungspflichtig sind)
 
 ·         Empfänger von Besoldung und diesen gleichgestellte Personen (z. B. Beamte, Richter, Berufs-/Zeitsoldaten), wenn Sie  
         eine Einwilligung bei der zuständigen Stelle (z. B. Dienstherrn) erteilt haben
 
 ·         Rentenversicherungspflichtige Selbstständige
 
 ·         Personen im Bundesfreiwilligendienst oder im Freiwilligen Wehrdienst
 
 ·         Geringfügig Beschäftigte (sogenannte 450-Euro-Kräfte bzw. Mini-Jobber), die über den pauschalen Arbeitgeberbeitrag 
         hinaus eigene Rentenversicherungsbeiträge zahlen
 
 ·         Personen in der Kindererziehungszeit sind in den ersten drei Lebensjahren eines Kindes in der gesetzlichen 
         Rentenversicherung pflichtversichert bzw. als Beamte ruhegehaltsfähig beurlaubt und somit unmittelbar zulageberechtigt
 
 ·         Bezieher von Lohnersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II, Krankengeld)
 
 ·         Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig wenigstens 10 Stunden wöchentlich in seiner 
         häuslichen Umgebung pflegen und von der zuständigen Pflegekasse rentenversicherungspflichtig gemeldet wurden
 
 ·         Personen für die Dauer des Bezugs eines Existenzgründerzuschuss (seit dem 01.01.2003)
 
 ·         Bezieher von gesetzlichen Renten wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit, oder einer Versorgung 
         wegen Dienstunfähigkeit, sofern diese Personen direkt vor dem Bezug der Leistung zum unmittelbar zulageberechtigten
         Personenkreis gehört haben
 
 ·         Bezieher von Vorruhestandsgeld
  
 Mittelbar zulageberechtigt sind Personen ohne eigene Zulageberechtigung, 
 
 ·         die im entsprechenden Kalenderjahr mit einer unmittelbar zulageberechtigten Person verheiratet waren 
         bzw. in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebten,
 
 ·         nicht dauernd getrennt lebten und 
 
 ·         ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU-Staat) oder einem Staat 
         haben, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist. 
 
Voraussetzung für den Erhalt der Zulagen ist, dass der mittelbar Zulageberechtigte seinen Vertrag mit mindestens 60 EUR jährlich bespart 
und dass der unmittelbar zulageberechtigte Ehepartner/eingetragene Lebenspartner seinen Altersvorsorgevertrag ausreichend bespart. 
Der mittelbar Zulageberechtigte kann seinen Vertrag auch mit mehr als 60 EUR besparen. Der höchste förderfähige Altersvorsorgebeitrag 
liegt für beide Ehepartner/eingetragene Lebenspartner zusammen bei 2.160 EUR jährlich (inkl. aller Zulagen).
 
Nicht zulageberechtigt sind u. a.
 
 ·         Arbeitnehmer oder Selbstständige, die als Pflichtversicherte einer berufsständischen Versorgungseinrichtung angehören 
         (z. B. Ärzte, Rechtsanwälte), sofern sie von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind*
 
 ·         Selbstständige, die nicht rentenversicherungspflichtig sind*
 
 ·         Freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte*
 
 ·         Geringfügig Beschäftigte (sogenannte 450-Euro-Kräfte bzw. Mini-Jobber), für die nur der pauschale Arbeitgeberbeitrag zur 
         gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wird.*
 
 ·         In der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfreie Personen*
 
 ·         Bezieher von Altersrente
 
 * Diese Personen können aber mittelbar zulageberechtigt sein, sofern ihr Ehegatte/eingetragener Lebenspartner 
   unmittelbar zulageberechtigt ist.
  
Wenn Sie Fragen zur Art Ihrer Zulageberechtigung haben, rufen Sie uns an. 
Wir sind montags bis freitags von 08:00 - 18:00 Uhr für Sie erreichbar unter Telefon 0800 533-1171 oder Telefax 0611 533-5029.
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